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An- und Verkauf von Wertpapieren 
Effektenkommission:  

Rentenwerte  
(inl. und ausl. – Standard) 

0,75 % 
mind. € 40,00 

Aktien, Bezugsrechte, Genußscheine, Zertifikate, ETF’s,  
Optionen:  
(inl. und ausl. – Standard) 

1,25 %, 
mind. € 40,00 

Diese Sätze enthalten keine Fremdspesen. 

EUREX Futures (Bund, Dax) 

pro Kontrakt – Fixgebühr 
€ 50,00 + fremde Spesen, 

keine Mindestgebühr 

Order-Limitgebühr 
Verrechnung erfolgt bei Ersteingabe und Prolongation bzw. 
Limitänderung einer Limitorder. 

€ 5,00 

tagesgültige Limitorders keine Berechnung 

Arbitragegeschäfte 
Fixe Zusatzgebühr bei WP-Abrechnungen € 100,00  

Abrechnung von FW-Papieren für Devisenin- und -ausländer 
Devisenkommission bei Konvertierung unter Beteiligung einer „Nicht-
MUM-Währung“. 

0,25 % 
mind. € 15,00  

Währungswechsel 
Kursspanne 

Tilgungen, Kupon-, Dividendengutschriften, Gewinnausschüttungen 
Zahlstellenprovision 0,25 %, mind. € 15,00  

Valutierung 
bei SV-verwahrten Werten Fälligkeitstag (=Bankvaluta) + 1 Geschäftstag 

bei WR-verwahrten Werten Fälligkeitstag (=Bankvaluta) + 3 Geschäftstage 

Ein- bzw. Auslieferung von effektiven Stücken (MWSt.-pflichtig) 

pro Wertpapier Kenn-Nr. 
€ 37,00 + Versand- und Versicherungsspesen + 

€ 15,00 pro Schreiben 

Depotüberträge auf andere Banken (MWSt.-pflichtig) 
Retail – pro Wertpapier Kenn-Nr. € 37,00 

Institutionelle – pro Wertpapier Kenn-Nr. € 25,00 

Anfertigung von Depotauszügen, Erträgnisaufstellungen (MWSt.-pflichtig) 
pro Depotauszug € 15,00 

Erträgnisaufstellung pro Berichtsjahr                 € 20,00 pauschal 

Ausstellung von Stimmkarten (MWSt.-pflichtig 
pro ausgestellter Stimmkarte € 20,00 

Depotgebühren: Belastung halbjährlich im vorhinein 
SV Sammelverwahrung 2,00 ‰ p. a. 

ST Streifbandverwahrung 3,00 ‰ p. a. 

WR Wertpapierrechnung 5,00 ‰ p. a., mind. € 40,00 

 pro Position mind. € 4,00 p. a. 

Premium Depot 
Pauschales Transaktionsentgelt 0,5 % halbjährlich im Vorhinein 
Grundlage der Berechnung sind die Vermögenswerte gemäß Vermögensaufstellung zum 30.6. und 31.12. des 
jeweiligen Kalenderjahres. Als Vermögenswerte gelten bei Wertpapieren die Kurswerte plus Stückzinsen abzgl. 
allfälliger Steuern, umgerechnet zu der am Depot hinterlegten Kursspanne; bei Geldwerten das zum Stichtag 
bestehende Kontoguthaben zum Mittelkurs. Die Belastung erfolgt im Vorhinein zum 30.6. bzw. 31.12. des Ka-
lenderjahres. Im ersten Kalenderhalbjahr wird ein Honorar zeitanteilig pro angefangenes Kalenderquartal auf 
Basis des Anfangsbestandes berechnet. 

WP-Spesen   
 für Kauf und Verkauf von Einzeltitel 0,5 % 

 für Kauf und Verkauf von Fonds 0,5 % v. NAV bzw. Kaufkurs/Rücknahmepreis 
 


